
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Anzeige der öffentlichen Veranstaltung:   

    

o Veranstaltungsanzeige nach Art. 19 LStVG Ansprechpartner 
Öffentliche Veranstaltungen sind spätestens eine Woche vorher beim Ordnungsamt 
anzuzeigen. In der Anzeige sind die Art, der Ort und die Zeit der Veranstaltung 
sowie die Zahl der Teilnehmer anzugeben. 

Ordnungsamt 
 45-162, 45-172 
Rathaus, Zimmer 134 

 
 
 

 Darüberhinaus erforderliche Genehmigungen bzw. Anzeigen: 
 

o Gestattung eines vorübergehenden 
Gaststättenbetriebes 

Ansprechpartner 

Ist erforderlich, wenn bei der Veranstaltung alkoholische Getränke zum Verzehr an 
Ort und Stelle verkauft werden sollen. 

Ordnungsamt 
 45-162, 45-172 
Rathaus, Zimmer 134 

Hinweis: Informationen zum Lebensmittelrecht für die Abgabe von Lebensmitteln/Getränken erhalten Sie beim 

Amt für Verbraucherschutz im Landratsamt Schwandorf, Wackersdorfer Straße 80,  471-0 
 

 

o Sondernutzungserlaubnis Ansprechpartner 
Ist erforderlich, wenn eine öffentlich gewidmete Verkehrsfläche 
(Straße/Gehweg/Platz) über den Gemeingebrauch hinaus genutzt wird (z.B. durch 
Aufstellen von Tischen und Stühlen) 

Ordnungsamt 
 45-224, 45-161 
Rathaus, Zimmer 132 

 
 

o Verkehrsrechtliche Anordnung Ansprechpartner 
Ist erforderlich, wenn die Veranstaltung auf einer Straße, einem Gehweg oder Platz 
stattfindet (z.B. Straßenfest) bzw. sich die Veranstaltung auf die öffentliche 
Verkehrsfläche auswirkt (z.B. Verkehrsbehinderungen). 

Ordnungsamt 
 45-224, 45-161 
Rathaus, Zimmer 132 

 
 

o Plakatierungsgenehmigung Ansprechpartner 
Ist erforderlich, wenn im Stadtgebiet Werbeplakate (bzw. ähnliche Anschläge) in 
Bereichen angebracht werden sollen, die von der öffentlichen Verkehrsfläche aus 
einsehbar sind. 

Abgabe an: 
Mittelbayerische 
Plakatwerbung, 
Dachelhofer Str. 75 b 
 71360 

 
 

o Bauabnahme Ansprechpartner 
Ist erforderlich, wenn ein Zelt, das größer als 75 m² ist, aufgestellt wird. Eine 
Bauabnahme ist außerdem erforderlich, wenn eine Bühne mit einer Grundfläche von 
mehr als 100 m², bei der die Fußbodenhöhe über 1,5 m liegt und die Höhe einschl. 
Überdachung mehr als 5 m beträgt, aufgestellt wird. 

Bauordnung 
 45-177, 45-181 
Rathaus, Zimmer 38 u. 27 

 
 
 
 
 
 



 
 

o Genehmigung zur Durchführung einer Lotterie mit 
geringem Gefährdungspotenzial 

Ansprechpartner 

Ist erforderlich, wenn eine Verlosung durchgeführt werden soll.  Ordnungsamt 
 45-162, 45-172 
Rathaus, Zimmer 134 

 
 

o Marktfestsetzung Ansprechpartner 
Ist erforderlich, wenn der Verkauf von Waren außerhalb der gesetzlichen 
Ladenschlusszeiten erfolgen soll. 

Ordnungsamt 
 45-162, 45-172 
Rathaus, Zimmer 134 

 
 

o Anzeige nach dem Tierschutzgesetz Ansprechpartner 
Ist erforderlich, wenn Tierschauen oder –ausstellungen stattfinden sollen. Amt für Veterinärwesen im 

Landratsamt Schwandorf 
Wackersdorfer Strasse 80 
 471-231 

 
 

o Anzeige über das Abbrennen pyrotechnischer 
Gegenstände 

Ansprechpartner 

Ist erforderlich, wenn pyrotechnische Gegenstände der Klasse 1, 2, 3, 4 und T 
(Feuerwerk) abgebrannt werden sollen.  

Gewerbeaufsichtsamt 
Regensburg 
 0941/5025-0 (Klasse 3 
und 4 und T) bzw. 
Ordnungsamt 
 45-162, 45-172 
Rathaus, Zimmer 134 
(Klasse 1 und 2) 

 
 
 

 Organisatorische Hinweise für Veranstaltungen auf städtischem Grund: 
 

o Stromversorgung Ansprechpartner 
Ist anzumelden, wenn ein Stromanschluss für Veranstaltungen am Marktplatz 
erforderlich ist. 
 
Ist anzumelden, wenn ein Stromanschluss für Veranstaltungen am Festplatz 
(Angerring) erforderlich ist (mindestens 8 Tage vorher, Elektro Radlinger). 
 

Gebäudemanagement 
 45-111, 45-274 
Rathaus, Zimmer E02 
Elektro Radlinger 
Angerring 
 8150 

 
 

o Wasserversorgung Ansprechpartner 

Ist anzumelden, wenn ein Wasseranschluss für Veranstaltungen auf städtischem 
Grund erforderlich ist. 

Städt. Wasser- u. 
Fernwärme 
Uferstr. 12 
 7437-0 

 
 

o Miet-/Nutzungsverträge 
 

Ansprechpartner 

Sind mindestens 14 Tage vorher abzuschließen für Veranstaltungen in folgenden 
städtischen Einrichtungen: Oberpfalzhalle, Spitalkirche, Sperlstadel, Sepp-Simon-
Stadion, Stadtpark, Volksfestplatz, Schulturnhallen sowie sonst. städtische Flächen. 

Gebäudemanagement 
 45-111, 45-274 
Rathaus, Zimmer E02 

 
 

Diese Aufzählung ist nicht abschließend und ist lediglich als Hilfestellung zu verstehen.  
Es ist ratsam, eine Veranstaltung auf jeden Fall frühzeitig anzuzeigen oder die Sachlage in einem persönlichen 
Gespräch bzw. telefonisch abzuklären! 


